
 

 

 
2111 der B

eilagen X
X

IV
. G

P - R
egierungsvorlage - Textgegenüberstellung 

1 von 11 

Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs 
§ 905. (1) Kann der Erfüllungsort weder aus der Verabredung noch aus der 

Natur oder dem Zwecke des Geschäftes bestimmt werden, so ist an dem Orte zu 
leisten, wo der Schuldner zur Zeit des Vertragsabschlusses seinen Wohnsitz hatte, 
oder, wenn die Verbindlichkeit im Betriebe des gewerblichen oder geschäftlichen 
Unternehmens des Schuldners entstand, am Orte der Niederlassung. In Ansehung 
des Maßes, des Gewichtes und der Geldsorten ist auf den Ort der Erfüllung zu 
sehen. 

§ 905. (1) Kann der Erfüllungsort weder aus der Verabredung noch aus der 
Natur oder dem Zwecke des Geschäftes bestimmt werden, so ist an dem Orte zu 
leisten, wo der Schuldner zur Zeit des Vertragsabschlusses seinen Wohnsitz hatte, 
oder, wenn die Verbindlichkeit im Betriebe des gewerblichen oder geschäftlichen 
Unternehmens des Schuldners entstand, am Orte der Niederlassung. Für das Maß 
und das Gewicht ist der Ort der Erfüllung maßgeblich. 

(2) Geldzahlungen hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und Kosten 
dem Gläubiger an dessen Wohnsitz (Niederlassung) zu übermachen. Hat sich 
dieser nach der Entstehung der Forderung geändert, so trägt der Gläubiger die 
dadurch bewirkte Erhöhung der Gefahr und der Kosten. 

entfällt 

(3) Aus der Übernahme der Kosten der Versendung durch den Schuldner 
allein folgt noch nicht, dass der Ort, an den die Versendung zu erfolgen hat, für 
den Schuldner als Erfüllungsort zu gelten hat. 

(2) Aus der Übernahme der Kosten der Versendung durch den Schuldner 
allein folgt noch nicht, dass der Ort, an den die Versendung zu erfolgen hat, für 
den Schuldner als Erfüllungsort zu gelten hat. 

§ 905b. Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschuldet, so ist 
diese in mittlerer Art und Güte zu leisten 

§ 905a. Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschuldet, so ist 
diese in mittlerer Art und Güte zu leisten. 

 § 907a. (1) Eine Geldschuld ist am Wohnsitz oder an der Niederlassung des 
Gläubigers zu erfüllen, indem der Geldbetrag dort übergeben oder auf ein vom 
Gläubiger bekanntgegebenes Bankkonto überwiesen wird. Haben sich nach der 
Entstehung der Forderung der Wohnsitz oder die Niederlassung des Gläubigers 
oder dessen Bankverbindung geändert, so trägt der Gläubiger eine dadurch 
bewirkte Erhöhung der Gefahr und der Kosten für die Erfüllung. 

 (2) Wird eine Geldschuld durch Banküberweisung erfüllt, so hat der 
Schuldner den Überweisungsauftrag so rechtzeitig zu erteilen, dass der Gläubiger 
bei Fälligkeit über den geschuldeten Betrag auf seinem Konto verfügen kann. 
Wenn der Fälligkeitstermin nicht schon im Vorhinein bestimmt ist, sondern die 
Fälligkeit erst durch Erbringung der Gegenleistung, Rechnungsstellung, 
Zahlungsaufforderung oder einen gleichartigen Umstand ausgelöst wird, hat der 
Schuldner den Überweisungsauftrag ohne unnötigen Aufschub nach Eintritt des 
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für die Fälligkeit maßgeblichen Umstands zu erteilen. Der Schuldner trägt die 
Gefahr für die Verzögerung oder das Unterbleiben der Gutschrift auf dem Konto 
des Gläubigers, soweit die Ursache dafür nicht beim Bankinstitut des Gläubigers 
liegt. 

§ 905a. (1) Ist eine in ausländischer Währung ausgedrückte Geldschuld im 
Inland zu zahlen, so kann die Zahlung in inländischer Währung erfolgen, es sei 
denn, dass die Zahlung in ausländischer Währung ausdrücklich bedungen worden 
ist. 

§ 907b. (1) Ist eine in ausländischer Währung ausgedrückte Geldschuld im 
Inland zu zahlen, so kann die Zahlung in inländischer Währung erfolgen, es sei 
denn, dass die Zahlung in ausländischer Währung ausdrücklich bedungen worden 
ist. 

(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem zur Zeit der Zahlung am Zahlungsort 
maßgeblichen Kurswert. Wenn der Schuldner die Zahlung verzögert, hat der 
Gläubiger die Wahl zwischen dem bei Fälligkeit und dem zur Zeit der Zahlung 
maßgeblichen Kurswert. 

(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem zur Zeit der Zahlung am Zahlungsort 
maßgeblichen Kurswert. Wenn der Schuldner die Zahlung verzögert, hat der 
Gläubiger die Wahl zwischen dem bei Fälligkeit und dem zur Zeit der Zahlung 
maßgeblichen Kurswert. 

§ 1417. Wenn die Zahlungsfrist auf keine Art bestimmt ist; so tritt die 
Verbindlichkeit, die Schuld zu zahlen, erst mit dem Tage ein, an welchem die 
Einmahnung geschehen ist (§ 904). 

§ 1417. Wenn die Zahlungsfrist auf keine Art bestimmt ist; so tritt die 
Verbindlichkeit, die Schuld zu zahlen, erst mit dem Tage ein, an welchem die 
Einmahnung geschehen ist (§ 904). Für die Zahlungsfrist bei Erfüllung einer 
Geldschuld durch Banküberweisung gilt § 907a Abs. 2. 

§ 1420. Wenn der Ort und die Art der Leistung nicht bestimmt sind, so 
müssen die oben (§ 905) aufgestellten Vorschriften angewendet werden. 

§ 1420. Wenn der Ort und die Art der Leistung nicht bestimmt sind, so 
müssen die oben (§ 905, § 907a Abs. 1) aufgestellten Vorschriften angewendet 
werden. 

Fünftes Hauptstück Fünftes Hauptstück 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Februar 2013 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Februar 2013 

§ 1503. [§ 1503 wird dem ABGB durch das KindNamRÄG 2013 mit 
Wirkung vom 1. Februar 2013 angefügt.] 

§ 1503. [Text gemäß KindNamRÄG 2013; erhält die Absatzbezeichnung (1)] 

 (2) Die §§ 905, 907a, 1417 und 1420 in der Fassung des 
Zahlungsverzugsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2013, sowie die Änderung der 
Paragraphenbezeichnung des bisherigen § 905a in § 907b und des bisherigen § 
905b in § 905a durch dieses Bundesgesetz treten mit 1. März 2013 in Kraft. Die 
genannten Bestimmungen sind in der Fassung des Zahlungsverzugsgesetzes auf 
Verträge anzuwenden, die ab dem 1. März 2013 geschlossen werden. Auf 
Verträge, die vor dem 1. März 2013 geschlossen wurden, sind die bisherigen 
Bestimmungen weiter anzuwenden. 
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Artikel 2 

Änderung des Unternehmensgesetzbuchs 
§ 5. Der Anwendungsbereich des Zweiten Buches ergibt sich für offene 

Gesellschaften aus § 105, für Kommanditgesellschaften aus § 161 und für stille 
Gesellschaften aus § 179. Der Anwendungsbereich des Dritten Buches ergibt sich 
aus § 189, der des Vierten Buches aus § 343, der des Fünften Buches aus den §§ 1 
bis 3. 

§ 5. Der Anwendungsbereich des Zweiten Buches ergibt sich für offene 
Gesellschaften aus § 105, für Kommanditgesellschaften aus § 161 und für stille 
Gesellschaften aus § 179. Der Anwendungsbereich des Dritten Buches ergibt sich 
aus § 189, der des Vierten Buches aus § 343, für dessen Achten Abschnitt aber aus 
§ 455, und der des Fünften Buches aus den §§ 1 bis 3. 

§ 352. Bei der Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen zwischen 
Unternehmern aus unternehmensbezogenen Geschäften beträgt der gesetzliche 
Zinssatz acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Dabei ist der Basiszinssatz, 
der am letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr 
maßgebend. 

aufgehoben 

Achter Abschnitt Siebenter Abschnitt 
Investitionsersatz Investitionsersatz 

 Achter Abschnitt 
 Zahlungsverzug 
 Anwendungsbereich 

 § 455. Dieser Abschnitt gilt für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmern. 
 Verzugszinsen 
 § 456. Bei der Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen beträgt der 

gesetzliche Zinssatz 9,2 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Dabei ist der 
Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das jeweilige 
Halbjahr maßgebend. Soweit der Schuldner für die Verzögerung aber nicht 
verantwortlich ist, hat er nur die in § 1000 Abs. 1 ABGB bestimmten Zinsen zu 
entrichten. 

 Dauer von Abnahme- oder Überprüfungsverfahren 
 § 457. Die Dauer eines gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Abnahme- 

oder Überprüfungsverfahrens zur Feststellung der vertragsgemäßen 
Leistungserbringung darf höchstens 30 Tage ab dem Empfang der Ware oder der 
Erbringung der Dienstleistung betragen. Die Vereinbarung einer längeren Frist 
kann nur ausdrücklich getroffen werden und ist nur zulässig, soweit dies für den 
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Gläubiger nicht grob nachteilig ist. 

 Entschädigung für Betreibungskosten 
 § 458. Bei der Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen ist der 

Gläubiger berechtigt, als Entschädigung für etwaige Betreibungskosten vom 
Schuldner einen Pauschalbetrag von 40 Euro zu fordern. Für den Ersatz von 
Betreibungskosten, die diesen Pauschalbetrag übersteigen, ist § 1333 Abs. 2 
ABGB anzuwenden. 

 Grob nachteilige Vertragsbestimmungen oder Geschäftspraktiken 
 § 459. (1) Eine Vertragsbestimmung über den Zahlungstermin, die 

Zahlungsfrist, den Verzugszinssatz oder die Entschädigung für Betreibungskosten 
ist nichtig, wenn sie für den Gläubiger grob nachteilig ist. Ebenso wenig können 
aus einer diese Fragen betreffenden Geschäftspraktik rechtliche Wirkungen 
abgeleitet werden, wenn sie für den Gläubiger grob nachteilig ist. 

 (2) Für die Beurteilung der groben Nachteiligkeit einer Vertragsbestimmung 
oder Geschäftspraktik ist insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit diese von 
der Übung des redlichen Verkehrs abweicht, ob es einen sachlichen Grund für 
diese Abweichung gibt und um welche Vertragsleistung es sich handelt. Bei einer 
zu Lasten des Gläubigers vereinbarten Vertragsbestimmung über eine von § 456 
abweichende Höhe der Verzugszinsen oder über eine von § 458 erster Satz 
abweichende Höhe des pauschalen Entschädigungsbetrags ist auch zu 
berücksichtigen, ob es einen sachlichen Grund für diese Abweichung gibt. 

 (3) Die Vereinbarung einer Zahlungsfrist von bis zu 60 Tagen ist keinesfalls 
grob nachteilig. 

 (4) Der Ausschluss von Verzugszinsen ist jedenfalls grob nachteilig. 
 (5) Der Ausschluss der Entschädigung für Betreibungskosten nach § 458 gilt 

als grob nachteilig, sofern er nicht ausnahmsweise nach den Umständen des 
jeweiligen Rechtsgeschäfts sachlich gerechtfertigt ist 

 Verbandsklage 
 § 460. (1) Ein Unternehmer, der im geschäftlichen Verkehr ohne sachliche 

Rechtfertigung grob nachteilige Vertragsbestimmungen im Sinn des § 459 
verwendet oder grob nachteilige Geschäftspraktiken in diesem Sinn ausübt, kann 
von Vereinigungen zur Förderung wirtschaftlicher Interessen von Unternehmern 
auf Unterlassung geklagt werden, soweit diese Vereinigungen Interessen vertreten, 
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die durch die Handlung berührt werden. Der Unterlassungsanspruch kann auch 
von der Wirtschaftskammer Österreich und der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs geltend gemacht werden. Die §§ 24, 25 
Abs. 3 bis 7 und 26 UWG 1984 sind sinngemäß anzuwenden. 

 (2) Die Gefahr einer Verwendung derartiger Vertragsbestimmungen oder 
einer Ausübung derartiger Geschäftspraktiken besteht nicht mehr, wenn der 
Unternehmer nach Abmahnung durch eine nach Abs. 1 klagebefugte Vereinigung 
binnen angemessener Frist eine mit angemessener Konventionalstrafe (§ 1336 
ABGB) besicherte Unterlassungserklärung abgibt. 

§ 906. (1) bis (24) ... § 906. (1) bis (24) unverändert 
 (25) § 5 und der Achte Abschnitt des Vierten Buches mit den §§ 455 bis 460 

jeweils in der Fassung des Zahlungsverzugsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2013, die 
Änderung der Abschnittsbezeichnung vor § 454 durch dieses Bundesgesetz sowie 
die Aufhebung des § 352 durch dieses Bundesgesetz treten mit 1. März 2013 in 
Kraft. Die genannten Bestimmungen sind in der Fassung des 
Zahlungsverzugsgesetzes auf Verträge anzuwenden, die ab dem 1. März 2013 
geschlossen werden. Auf Verträge, die vor dem 1. März 2013 geschlossen wurden, 
sind die bisherigen Bestimmungen weiter anzuwenden. 

Artikel 3 

Änderung des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes 
§ 49a. Die gesetzlichen Zinsen für Forderungen im Zusammenhang mit 

einem Arbeitsverhältnis (§ 50 Abs. 1) betragen acht vom Hundert pro Jahr über 
dem am Tag nach dem Eintritt der Fälligkeit geltenden Basiszinssatz. Beruht aber 
die Verzögerung der Zahlung auf einer vertretbaren Rechtsansicht des Schuldners, 
so sind nur die sonstigen Bestimmungen über die gesetzlichen Zinsen 
anzuwenden. 

§ 49a. Die gesetzlichen Zinsen für Forderungen im Zusammenhang mit 
einem Arbeitsverhältnis (§ 50 Abs. 1) betragen 9,2 vom Hundert pro Jahr über 
dem am Tag nach dem Eintritt der Fälligkeit geltenden Basiszinssatz. Beruht aber 
die Verzögerung der Zahlung auf einer vertretbaren Rechtsansicht des Schuldners, 
so sind nur die sonstigen Bestimmungen über die gesetzlichen Zinsen 
anzuwenden. 

§ 98. (1) bis (27) ... § 98. (1) bis (27) unverändert 
 (28) § 49a in der Fassung des Zahlungsverzugsgesetzes, BGBl. I Nr. 

xxx/2013 tritt mit 1. März 2013 in Kraft. Die genannte Bestimmung ist in der 
Fassung des Zahlungsverzugsgesetzes auf Forderungen anzuwenden, die ab dem 
1. März 2013 entstehen. Auf Forderungen, die vor dem 1. März 2013 entstanden 
sind, sind die bisherigen Bestimmungen weiter anzuwenden. 
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Artikel 4 

Änderung des Mietrechtsgesetzes 
§ 15. (1) bis (2) ... § 15. (1) bis (2) unverändert 
(3) Der Mieter hat den Mietzins, sofern kein anderer Zahlungstermin 

vereinbart ist, am 1. eines jeden Kalendermonats im vorhinein zu entrichten. 
(3) Der Mieter hat den Mietzins, sofern kein späterer Zahlungstermin 

vereinbart ist, am Fünften eines jeden Kalendermonats im Vorhinein zu entrichten. 
Der Vermieter hat ihm dafür ein verkehrsübliches Bankkonto bekanntzugeben. 

(4) ... (4) unverändert 

Artikel 5 

Änderung des Verbraucherkreditgesetzes 
Anhang I Anhang I 

II. Zusätzliche Annahmen für die Berechnung des effektiven Jahreszinses II. Es gelten die folgenden zusätzlichen Annahmen für die Berechnung des 
effektiven Jahreszinses: 

 a) Ist es dem Verbraucher nach dem Kreditvertrag freigestellt, wann er 
den Kredit in Anspruch nehmen will, so gilt der gesamte Kredit als 
sofort in voller Höhe in Anspruch genommen. 

 a) Ist es dem Verbraucher nach dem Kreditvertrag freigestellt, wann er 
den Kredit in Anspruch nehmen will, so gilt der gesamte Kredit als 
sofort in voller Höhe in Anspruch genommen. 

 b) Sieht der Kreditvertrag verschiedene Arten der Inanspruchnahme mit 
unterschiedlichen Kosten oder Sollzinssätzen vor, so gilt der gesamte 
Kredit als zu den höchsten Kosten und zum höchsten Sollzinssatz in 
Anspruch genommen, wie sie für die Kategorie von Geschäften gelten, 
die bei dieser Kreditvertragsart am häufigsten vorkommt. 

 b) Ist dem Verbraucher nach dem Kreditvertrag generell freigestellt, wann 
er den Kredit in Anspruch nehmen will, sind jedoch je nach Art der 
Inanspruchnahme Beschränkungen in Bezug auf Kreditbetrag und 
Zeitraum vorgesehen, so gilt der gesamte Kredit als zu dem im 
Kreditvertrag vorgesehenen frühestmöglichen Zeitpunkt mit den 
entsprechenden Beschränkungen in Anspruch genommen. 

 c) Ist es dem Verbraucher nach dem Kreditvertrag generell freigestellt, 
wann er den Kredit in Anspruch nehmen will, sind jedoch je nach Art 
der Inanspruchnahme Beschränkungen in Bezug auf Betrag und 
Zeitraum vorgesehen, so gilt der gesamte Kredit als zu dem im 
Kreditvertrag vorgesehenen frühestmöglichen Zeitpunkt mit den 
entsprechenden Beschränkungen in Anspruch genommen. 

 c) Sieht der Kreditvertrag verschiedene Arten der Inanspruchnahme mit 
unterschiedlichen Kosten oder Sollzinssätzen vor, so gilt der gesamte 
Kredit als zu den höchsten Kosten und zum höchsten Sollzinssatz in 
Anspruch genommen, wie sie für die Kategorie von Geschäften gelten, 
die bei dieser Kreditvertragsart am häufigsten vorkommt. 

 d) Ist kein Zeitplan für die Tilgung festgelegt worden, so wird 
angenommen, 

 d) Bei einer Überziehungsmöglichkeit gilt der gesamte Kreditbetrag als in 
voller Höhe und für die gesamte Laufzeit des Kreditvertrags in 
Anspruch genommen. Ist die Dauer der Überziehungsmöglichkeit nicht 
bekannt, so wird bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses von 
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der Annahme ausgegangen, dass die Laufzeit des Kreditvertrags drei 
Monate beträgt. 

 i) dass der Kredit für einen Zeitraum von einem Jahr beginnend mit dem 
in Frage kommenden Zeitpunkt gewährt wird und 

 e) Bei unbefristeten Kreditverträgen, die keine 
Überziehungsmöglichkeiten sind, wird angenommen, dass 

 ii) dass der Kredit in zwölf gleichen Raten im Abstand von jeweils einem 
Monat zurückgezahlt wird. 

 i) der Kredit ab der ersten Inanspruchnahme für einen Zeitraum von 
einem Jahr gewährt wird und dass mit der letzten Zahlung des 
Verbrauchers der Saldo, die Zinsen und etwaige sonstige Kosten 
ausgeglichen sind; 

 e) Ist ein Zeitplan für die Tilgung festgelegt worden, kann der 
Tilgungsbetrag jedoch flexibel gehandhabt werden, so wird 
angenommen, dass jeder Tilgungsbetrag dem niedrigsten im 
Kreditvertrag vorgesehenen Betrag entspricht. 

 ii) der Kreditbetrag in gleich hohen monatlichen Zahlungen, beginnend 
einen Monat nach dem Zeitpunkt der ersten Inanspruchnahme 
zurückgezahlt wird. Muss der Kreditbetrag jedoch vollständig, in Form 
einer einmaligen Zahlung, innerhalb jedes Zahlungszeitraums 
zurückgezahlt werden, so wird angenommen, dass spätere 
Inanspruchnahmen und Rückzahlungen des gesamten Kreditbetrags 
durch den Verbraucher innerhalb eines Jahres stattfinden. Zinsen und 
sonstige Kosten werden entsprechend diesen Inanspruchnahmen und 
Tilgungszahlungen und nach den Bestimmungen des Kreditvertrags 
festgelegt. 

  Als unbefristete Kreditverträge gelten für die Zwecke dieses Punkts 
Kreditverträge ohne feste Laufzeit, einschließlich solcher Kredite, bei denen der 
Kreditbetrag innerhalb oder nach Ablauf eines Zeitraums vollständig 
zurückgezahlt werden muss, dann aber erneut in Anspruch genommen werden 
kann. 

 f) Sind im Kreditvertrag mehrere Rückzahlungstermine vorgesehen, so 
müssen sowohl die Auszahlung als auch die Rückzahlung des Kredits 
zu dem Zeitpunkt erfolgen, der im Vertrag als frühestmöglicher 
Zeitpunkt vorgesehen ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 

 f) Bei anderen Kreditverträgen, die weder Überziehungsmöglichkeiten 
noch unbefristete Kredite sind (siehe die Annahmen unter d und e), gilt 
Folgendes: 

  i) Lassen sich der Zeitpunkt oder die Höhe einer vom Verbraucher zu 
leistenden Tilgungszahlung nicht feststellen, so wird angenommen, 
dass die Rückzahlung zu dem im Kreditvertrag genannten 
frühestmöglichen Zeitpunkt und in der darin festgelegten geringsten 
Höhe erfolgt. 

  ii) Ist der Zeitpunkt des Abschlusses des Kreditvertrags nicht bekannt, so 
wird angenommen, dass der Kredit erstmals zu dem Zeitpunkt in 
Anspruch genommen wurde, der sich aus dem kürzesten zeitlichen 
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Abstand zwischen diesem Zeitpunkt und der Fälligkeit der ersten vom 
Verbraucher zu leistenden Zahlung ergibt. 

 g) Wurde noch keine Kreditobergrenze vereinbart, so wird eine 
Obergrenze in Höhe von 1 500 Euro angenommen. 

 g) Lassen sich der Zeitpunkt oder die Höhe einer vom Verbraucher zu 
leistenden Tilgungszahlung nicht anhand des Kreditvertrags oder der 
Annahmen nach den Buchstaben d, e oder f feststellen, so wird 
angenommen, dass die Zahlung in Übereinstimmung mit den vom 
Kreditgeber bestimmten Fristen und Bedingungen erfolgt, und dass, 
falls diese nicht bekannt sind, 

  i) die Zinszahlungen zusammen mit den Tilgungszahlungen erfolgen, 
  ii) Zahlungen für Kosten, die keine Zinsen sind und die als Einmalbetrag 

ausgedrückt sind, bei Abschluss des Kreditvertrags erfolgen, 
  iii) Zahlungen für Kosten, die keine Zinsen sind und die als 

Mehrfachzahlungen ausgedrückt sind, beginnend mit der ersten 
Tilgungszahlung in regelmäßigen Abständen erfolgen, und es sich, 
falls die Höhe dieser Zahlungen nicht bekannt ist, um jeweils gleich 
hohe Beträge handelt, 

  iv) mit der letzten Zahlung der Saldo, die Zinsen und etwaige sonstige 
Kosten ausgeglichen sind. 

 h) Im Fall einer Überziehungsmöglichkeit gilt der gesamte Kredit als in 
voller Höhe und für die gesamte Laufzeit des Kreditvertrags in 
Anspruch genommen; ist die Laufzeit des Kreditvertrags nicht bekannt, 
so wird bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses von der 
Annahme ausgegangen, dass die Laufzeit des Kreditvertrags drei 
Monate beträgt. 

 h) Wurde noch keine Kreditobergrenze vereinbart, so wird eine 
Obergrenze in Höhe von 1 500 Euro angenommen. 

 i) Werden für einen begrenzten Zeitraum oder Betrag verschiedene 
Zinssätze und Kosten angeboten, so werden als Zinssatz oder als 
Kosten während der gesamten Laufzeit des Kreditvertrags der höchste 
Zinssatz bzw. die höchsten Kosten angenommen. 

 i) Werden für einen begrenzten Zeitraum oder Betrag verschiedene 
Sollzinssätze und Kosten angeboten, so werden als Sollzinssatz oder 
als Kosten während der gesamten Laufzeit des Kreditvertrags der 
höchste Zinssatz bzw. die höchsten Kosten angenommen. 

 j) Bei Verbraucherkreditverträgen, bei denen für den Anfangszeitraum 
ein fester Sollzinssatz vereinbart wurde, nach dessen Ablauf ein neuer 
Sollzinssatz festgelegt wird, der anschließend in regelmäßigen 
Abständen nach einem vereinbarten Indikator angepasst wird, wird bei 
der Berechnung des effektiven Jahreszinses von der Annahme 
ausgegangen, dass der Sollzinssatz ab dem Ende der Festzinsperiode 
dem Sollzinssatz entspricht, der sich aus dem Wert des vereinbarten 

 j) Bei Verbraucherkreditverträgen, bei denen für den Anfangszeitraum 
ein fester Sollzinssatz vereinbart wurde, nach dessen Ablauf ein neuer 
Sollzinssatz festgelegt wird, der anschließend in regelmäßigen 
Abständen nach einem vereinbarten Indikator angepasst wird, wird bei 
der Berechnung des effektiven Jahreszinses von der Annahme 
ausgegangen, dass der Sollzinssatz ab dem Ende der Festzinsperiode 
dem Sollzinssatz entspricht, der sich aus dem Wert des vereinbarten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Indikators im Zeitpunkt der Berechnung des effektiven Jahreszinses 
ergibt. 

Indikators im Zeitpunkt der Berechnung des effektiven Jahreszinses 
ergibt. 

Anhang II Anhang II 
1. bis 2. … 1. bis 2. unverändert 

3. Kreditkosten 3. Kreditkosten 
… unverändert 
Die letzten beiden Spalten lauten: Die letzten beiden Spalten lauten: 

(falls zutreffend) 
Notariatsgebühren 

 (falls zutreffend) 
Verpflichtung zur Zahlung von 
Notariatsgebühren 

 

Kosten bei Zahlungsverzug 
Ausbleibende Zahlungen können 
schwerwiegende Folgen für Sie haben (z. B. 
Zwangsversteigerung) und die Erlangung 
eines Kredits erschweren. 

Bei Zahlungsverzug wird Ihnen 
[… (anwendbarer Zinssatz und 
gegebenenfalls Verzugskosten)] 
berechnet. 

Kosten bei Zahlungsverzug 
Ausbleibende Zahlungen können 
schwerwiegende Folgen für Sie haben 
(z. B. Zwangsversteigerung) und die 
Erlangung eines Kredits erschweren. 

Bei Zahlungsverzug wird Ihnen [… 
(anwendbarer Zinssatz und 
Regelungen für seine Anpassung 
sowie gegebenenfalls 
Verzugskosten)] berechnet. 

4. bis 5. .... 4. bis 5. unverändert 
Anhang III Anhang III 
1. bis 2. … 1. bis 2. unverändert 

3. Kreditkosten 3. Kreditkosten 
… unverändert 
Die letzte Spalte lautet: Die letzte Spalte lautet: 

Kosten bei Zahlungsverzug Bei Zahlungsverzug wird Ihnen 
[… (anwendbarer Zinssatz und 
gegebenenfalls Verzugskosten)] 
berechnet. 

Kosten bei Zahlungsverzug Bei Zahlungsverzug wird Ihnen [… 
(anwendbarer Zinssatz und 
Regelungen für seine Anpassung 
sowie gegebenenfalls 
Verzugskosten)] berechnet. 

4. bis 5. ... 4. bis 5. unverändert 
§ 29. (1) bis (7) ... § 29. (1) bis (7) unverändert 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (8) Anhang I in der Fassung des Zahlungsverzugsgesetzes, BGBl. I Nr. 

xxx/2013, tritt am 1. März 2013 in Kraft. 

Artikel 6 

Änderung des Konsumentenschutzgesetzes 

 Erfüllung einer Geldschuld 

 § 6a. (1) Sofern nicht nach der Natur des Vertragsverhältnisses – wie etwa 
bei Zug um Zug zu erfüllenden Verträgen – Barzahlung verkehrsüblich ist, hat der 
Unternehmer dem Verbraucher für die Erfüllung von dessen Geldschuld ein 
verkehrsübliches Bankkonto bekanntzugeben. 

 (2) Wird die Geldschuld eines Verbrauchers gegenüber einem Unternehmer 
durch Banküberweisung erfüllt, so reicht es für die Rechtzeitigkeit der Erfüllung – 
abweichend von § 907a Abs. 2 erster Satz ABGB – auch bei einem im Vorhinein 
bestimmten Fälligkeitstermin aus, dass der Verbraucher am Tag der Fälligkeit den 
Überweisungsauftrag erteilt. 

Artikel 7 

Außerkrafttreten 
Verbandsklage 

 1. Ein Unternehmer, der im geschäftlichen Verkehr ohne sachliche 
Rechtfertigung grob nachteilige Zahlungsbedingungen verwendet, indem 
er einem anderen unangemessen lange Zahlungsfristen oder wesentlich 
unter den gesetzlichen Zinsen liegende Verzugszinsen aufzwingt, kann 
von Vereinigungen zur Förderung wirtschaftlicher Interessen von 
Unternehmern auf Unterlassung geklagt werden, soweit diese 
Vereinigungen Interessen vertreten, die durch die Handlung berührt 
werden. Der Unterlassungsanspruch kann auch von der 
Wirtschaftskammer Österreich und der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs geltend gemacht werden. Die §§ 24, 
25 Abs. 3 bis 7 und 26 UWG 1984 sind sinngemäß anzuwenden. 

 2. Die Gefahr einer Verwendung derartiger Zahlungsbedingungen besteht 
nicht mehr, wenn der Unternehmer nach Abmahnung durch eine nach Z 1 
klagebefugte Vereinigung binnen angemessener Frist eine mit 
angemessener Konventionalstrafe (§ 1336 ABGB) besicherte 

Mit Ablauf des 28. Februar 2013 tritt Artikel V des Zinsenrechts-
Änderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 118/2002, außer Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unterlassungserklärung abgibt. 

Artikel 8 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmung, Vollziehung 
 (1) Artikel 4 und 6 dieses Bundesgesetzes treten mit 1. März 2013 in Kraft. 

Sie sind auch auf Verträge anzuwenden, die vor diesem Zeitpunkt geschlossen 
wurden. 

 (2) Artikel 7 dieses Bundesgesetzes tritt mit 1. März 2013 in Kraft. 
 (3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin für 

Justiz betraut. 

Artikel 9 

Umsetzungshinweis 
 Mit diesem Bundesgesetz werden die Richtlinie 2011/7/EU zur Bekämpfung 

von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr, ABl. Nr. L 48 vom 23. Februar 2011, 
S. 1, und die Richtlinie 2011/90/EU zur Änderung von Anhang I Teil II der 
Richtlinie 2008/48/EG mit zusätzlichen Annahmen für die Berechnung des 
effektiven Jahreszinses, ABl. Nr. L 296 vom 15. November 2011, S. 35, 
umgesetzt. 
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